
Name   
Vorname   
Adresse   
PLZ/Ort   
Tel.-Nr.                             (wichtig für den Plombierungstermin) 
E-Mail    

 
 
Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel 90 Tage (ausgenommen bei Erstbezügen) und ist jeweils auf Mo-
natsende möglich. Die einmalige Ausschaltgebühr beträgt CHF 60.00 und wird Ihnen nach Plombierung in 
Rechnung gestellt. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass bei einer Plombierung auch der Radio-
Empfang nicht mehr übers Kabelnetz möglich sein wird. 

 
 Technische Gemeindewerke Märstetten 
 Kabelnetz/Kommunikation 
 Dorfstrasse 17 
 8560 Märstetten 
 
  
 
 
 Märstetten,   
 
 
Kündigung+Plombierungsauftrag Kabel-TV-Anschluss 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Hiermit kündige ich/kündigen wir unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist 
auf den frühest möglichen Termin den Kabel-TV-Anschluss an folgender Adresse: 
 
Strasse, Nr., Etage    
PLZ, Ort   
 
Ich bin darüber informiert, dass beim sogenannten IP-TV-Empfang über Telefonleitungen die 
Bandbreite aus technischen Gründen begrenzt ist und in Kombination mit einem Internet-Abo bei 
gleichzeitiger Nutzung beider Dienst starke gegenseitige Beeinträchtigungen auftreten können.  
Mit meiner Kündigung verzichte ich ausdrücklich auf alle diesbezüglichen Kundendienste der 
Technischen Gemeindewerke Märstetten.  
Als Mieter(in) einer Wohnung nehme ich zur Kenntnis, dass beim Auszug aus der 
Wohnung der Anschluss auf meine Kosten wieder deplombiert werden muss. Der 
Vermieter hat Anspruch auf einen funktionierenden Kabelnetzanschluss. 
Bitte senden Sie mir eine kurze schriftliche Bestätigung des Kündigungstermins. 
 
 
Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
 
  
Unterschrift 

Für internen Gebrauch TWM – nicht ausfüllen! 
 Abschalttermin im VRSG|WEG unter   
    „Vertrag/Dienstleistung“ eingetragen. 
 Akontobetrag im VRSG|WEG unter  
    „Vertrag - Periodizität“ gelöscht. 
Visum: 

      


